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WassersportkaskotagungWassersportkaskotagung

DeregulierungDeregulierung

• Sicherheitsniveau in der Sportschifffahrt
• Internationales Regulierungsniveau
• Führerscheine
• Sonstige Befähigungsnachweise
• Politischer Rahmen
• Ausblick
• Sachverständige

WassersportkaskotagungWassersportkaskotagung vom 28.11. vom 28.11. -- 30.11.2007 in Flensburg30.11.2007 in Flensburg
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Deregulierung der WassersportfDeregulierung der Wassersportfüührerscheinehrerscheine

Referent: Jürgen Tracht
Geschäftsführer des
Bundesverbandes Wassersportwirtschaft e.V.
Gunther-Plüschow-Str. 8
50829 Köln
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WassersportkaskotagungWassersportkaskotagung

Sicherheitsniveau im VergleichSicherheitsniveau im Vergleich

Wassersport ist sicher

WassersportkaskotagungWassersportkaskotagung

SicherheitsniveauSicherheitsniveau

• Sportbootunfälle mit Todesfolge

2003 6
2004 13
2005 8
2006 (2)
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Land Führerscheinpflicht Mindestalter Besonderheit 

Belgien Schneller als 20 km/h 
und/oder über 15 m 

< 10 PS = 16 Jahre 
> 10 PS = 18 Jahre 

 

Deutschland Mehr als 3,68 kW (5 PS) 16 Jahre Sie sind unterteilt 
in amtliche, amtlich 
empfohlene und 
verbandsinterne 
Führerscheine. 
Die 
verbandsinternen 
FS sind vom 
Gesetzgeber nicht 
vorgeschrieben. 

Dänemark Bis 20 
Bruttoregistertonnen kein 
Führerschein erforderlich 

  

Finnland Keine Führerscheinpflicht   
Frankreich Ab 10 PS  Hausbooten ohne 

FS 
Griechenland Ab 10 PS   
Großbritannien Keine Führerscheinpflicht   
Irland Keine Führerscheinpflicht   
Kroatien Ab 2,50 m und ab 5 kW 12 Jahre  
Italien Ab 30 kW (40,8 PS) bis 6 

Sm frei: 
Über 6 Sm mit jedem 
Motor Führerscheinpflicht 

  

Niederlande Gesamtlänge ab 15 m 
oder/und schneller als 20 
km/h 

Schnelle Motorboote = 18 Jahre: 
Alle anderen = 16 Jahre: 
Motorboote kürzer als 7 m und 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
13 km = 12 Jahre: 
Segelboote unter 7 m und 
Ruderboote erfordern kein 
Mindestalter 

 

Österreich Ab 4,4 KW (5,984 PS) 
und Elektromotoren über 
500 Watt 

Unabhängig der Leistung: 
< 4,4 KW = 16 Jahre 
< 500 Watt = 12 Jahre 
Segelboote = 14 Jahre 
Wenn alle an Bord befindlichen 
Personen Schwimmwesten 
angelegt haben = 12 Jahre 

 

Norwegen Keine Führerscheinpflicht   
Schweden Keine Führerscheinpflicht   
Schweiz Ab 6 KW (8,16 PS) oder 

ab 
15 m2 Segelfläche  

  

Slowenien Ab 4 PS   
Spanien Alle Boote mit einem 

Motor 
 Ab 45 PS ist eine 

erweiterte 
Ausbildung nötig 

Ungarn Liegen noch nicht vor    
Für Polen und Ungarn liegen keine Angaben vor.                                 Stand: 14.06.2006 

 

Internationales Regulierungsniveau


